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Antrag auf Genehmigung zur  

Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart gemäß § 8 LWaldG 1 ) 

 
 

1. Antragsteller  
 

Anrede, Titel, Firma WPB Windpark Börnicke GmbH & Co. KG 

Name, Vorname:       

Straße: Hallesche Str. 3 

PLZ, Ort: 06686 Lützen 

Telefon:       

Datum: 03.11.2023 

 
2. Waldumwandlung 
 

Für das (die) Grundstück(e) 

Nr. 
Gemarkung Flur 

Flur-
stück 

Gesamt-
größe m² 

bisherige Nutzungsart davon Umwandlungsfläche m² 
zeitweilig            dauerhaft 

1 
 Börnicke 001 313 

507.91
3 

Kiefernforst 13.518 4.174 

2 
 

                                          

3                                           

4                                           

 Summe                 

 

beantrage ich die Genehmigung zur 

 dauernden Umwandlung einer Waldfläche von 4.174 m² 

 zeitweiligen Umwandlung einer Waldfläche von 13.518 m² 

 für den Zeitraum von n.d. bis n.d. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Antrag § 8 LWaldG, Stand 18.03.2016, Bearbeiter: B. Friedrich 
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Die Fläche soll als Standort für Windkraftanlagen  genutzt werden. 

Sie ist (war) mit 
Eichenforst mit Kiefer, Kiefernforst mit Laubholzarten und 
Kiefernforste unterschiedlicher Altersklassen 

(Baumart/en, Alter) bestockt. 

 
 
Die Fläche ist auf den beigefügten topographischen Karten und Flurkartenausschnitten rot umrandet und die Nutzungsart der 
Nachbargrundstücke ist eingetragen. 
 

Pläne und Erläuterungen für das gesamte Vorhaben sowie für die Wiederaufforstung 2 ) sind beigefügt. 
2 ) nur bei zeitweiliger Umwandlung 

 
 

Es besteht ein wirtschaftliches Interesse an der Umwandlung, weil 

die Flächen für die Windenergie nutzbar gemacht werden sollen. 

Für die Herstellung der späteren Bebaubarkeit ist daher die beantragte Waldumwandlung erforderlich. 

      

      

      

  

. 
(Weitere Gründe für die Umwandlung bitte auf gesondertem Blatt.) 

 
 

Es besteht ein öffentliches Interesse an der Umwandlung, weil 

die Errichtung von Windenergieanlagen die Erzeugung von erneuerbaren Energien vorantreibt. Die WEA 
befinden sich in dem im Entwurf veröffentlichten Integrierten Teilregionalpan, im Vorranggebiet für die  

Windenergie VR WEN 38 "Börnicke", in dem der Windenergienutzung in diesem  

Raum Vorrang eingeräumt werden soll. Die Umwandlung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.  

Die betroffenen Waldbereiche besitzen keine wesentliche Bedeutung für die forstwirtschaftliche Erzeugung,  

für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder für die Erholung der Bevölkerung.  

Waldfunktionen sind nicht betroffen. 

Der Windenergie wird gem. §2 EEG ein überragendes öffentliches Interesse vom Gesetzgeber zusprochen. 
(Weitere Gründe für die Umwandlung bitte auf gesondertem Blatt.) 

 
 

Die Umwandlung von Wald wird bis zum .n.d. durchgeführt. 

 

Ich bin  Eigentümer /  Antragsberechtigter der im Antrag genannten Flächen zur Waldumwandlung. 
 

 Der Eigentümer ist mit der Umwandlung einverstanden. 
 
Entsprechende Nachweise sind beigefügt. 
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3. Ausgleich der nachteiligen Wirkungen der Waldumwandlung 
 
3.1 Ersatzaufforstung 
 
Zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen der Umwandlung werden nachfolgende Flächen zur Ersatzaufforstung gemäß § 8 Abs. 3 
LWaldG 1) angeboten. 
Die genannten Ersatzaufforstungsflächen sind auf beigefügtem Lageplan grün umrandet. 
 

Nr. 
Gemarkung Flur Flurstück Gesamtgröße m² 

davon Ersatzauf- 
forstungsfläche 
m² 

ggf. Erstaufforstungsgenehmigung 
bereits vorhanden/beantragt? 
Aktenzeichen 

1 

Reichenberg 4 45 30.320 29.116 

LFB_SEWA_Obf-
WA3600/815+11#199588/20
20 

2 

Reichenberg 4 16 15.528 15.528 

LFB_SEWA_Obf-
WA3600/815+12#199588/20
20 

3 

Rehfelde 4 73 26.000 2.356 

LFB_SEWA_Obf-
WA3600/815+15#199588/20
20 

4                                     

 Summe    47.000 
 

 
Ich versichere, dass die Ersatzaufforstung nicht bereits aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Auflagen erbracht werden muss. 

 

Ich bin  Eigentümer /  Antragsberechtigter der im Antrag genannten Flächen zur Ersatzaufforstung. 

 

 Der Eigentümer ist mit der Ersatzaufforstung einverstanden. Entsprechende Nachweise sind beigefügt. 

 

 Die Umwandlungsfläche ist nicht mit Forstpflanzen bestockt, daher keine Forderung der Ersatzaufforstung, sondern weiter 

mit 3.3 

 

 

3.2 keine Ersatzaufforstungsflächen verfügbar 

 

 Es stehen nachweislich keine geeigneten Flächen zur Ersatzaufforstung zur Verfügung.  

Die Nachweisführung dazu ist dem Antrag beigefügt. 

(Falls nachweislich nicht ausreichende und geeignete Flächen für qualitative Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung stehen, so 

ist dies vom Antragsteller zu belegen.  „Nachweislich“ bedeutet hierbei, dass der Antragsteller den Nachweis über Aktivitäten der 
Akquise durch Vorlage entsprechender Belege zu erbringen hat. Darunter fallen beispielsweise der belegte Nachweis von Annoncen 

zur Flächenakquise und/oder Negativauskünfte von Erstaufforstungsdienstleistern. 

Eine einfache Erklärung genügt hingegen nicht.) 

 

 

3.3 sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen  im Wald 

 

Sofern nachweislich keine geeigneten Flächen zur Ersatzaufforstung zur Verfügung stehen (Nr. 3.2) bzw. die beantragte 

Umwandlungsfläche ist  nicht mit Forstpflanzen bestockt, werden zum Ausgleich nachteiliger Wirkungen der Umwandlung 

nachfolgende Flächen für sonstige Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG 1) angeboten. 
Die genannten Flächen sind auf beigefügtem Lageplan blau umrandet. 
 

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Gesamtgröße m² davon Maßnahmefläche m² 



 

 

1                               

2                               

3                               

4                               

 Summe          
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Maßnahmebeschreibung: 
 

      

    

      

      

      

      

      

(Weitere Beschreibung bitte auf gesondertem Blatt.) 

 
Ich versichere, dass die Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen im Wald nicht bereits aufgrund gesetzlicher oder behördlicher 
Auflagen erbracht werden müssen. 
 

Ich bin  Eigentümer /  Antragsberechtigter der im Antrag genannten Flächen zur Schutz- und Gestaltungsmaßnahme 

 Der Eigentümer ist mit der Maßnahme einverstanden. 

Entsprechende Nachweise sind beigefügt. 

 

 

3.4 keine sonstigen Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen im Wald verfügbar 

 

 Es stehen nachweislich keine geeigneten Flächen für Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen im Wald (Nr. 3.3) zur Verfügung.  

Die Nachweisführung dazu ist dem Antrag beigefügt. 

(Falls nachweislich nicht ausreichende und geeignete Flächen für qualitative Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung stehen, so 

ist dies vom Antragsteller zu belegen.  „Nachweislich“ bedeutet hierbei, dass der Antragsteller den Nachweis über Aktivitäten der 
Akquise durch Vorlage entsprechender Belege zu erbringen hat. Darunter fallen beispielsweise der belegte Nachweis von Annoncen 

zur Flächenakquise und/oder Negativauskünfte von Dienstleistern. 

Eine einfache Erklärung genügt hingegen nicht.) 

 

 

3.5 finanzieller Ausgleich 

 

Soweit die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung nicht ausgeglichen werden können (nachweislich keine 

Ersatzaufforstungsflächen und keine sonstigen Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen im Wald verfügbar), ist gem. § 8 Abs. 4 

LWaldG ein finanzieller Ausgleich durch Zahlung einer Walderhaltungsabgabe zu leisten. Die Festsetzung erfolgt durch die untere 

Forstbehörde. 

 

 

 

 

 

Das Hinweisblatt zum Antragsformular habe ich erhalten. 

 





 

 

Der Ausgleich für nicht mit Forstpflanzen bestockte Waldflächen besteht nicht aus Ersatzaufforstungen, 

sondern aus sonstigen Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen (z.B. Voranbau, Waldrandgestaltung, 

biotopverbessernde Maßnahmen im Wald). Waldflächen mit flächigen Holzerntemaßnahmen im Vorfeld des 

Waldumwandlungsverfahrens gelten als bestockte Flächen! 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Oberförsterei*.  

* www.forst.brandenburg.de   > Struktur & Adressen  > Oberförstereien  > Kartenauswahl oder Zuordnung Gemarkung 

 

Landesbetrieb Forst Brandenburg - untere Forstbehörde – Betriebszentrale,  Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam, email: betriebsleitung@lfb.brandenburg.de 

http://www.forst.brandenburg.de/
http://forst.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/gemkobf.pdf







